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1. AUSGABE 2023

Nachhaltigkeit im Mittelstand 

Die Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

wird ab 2025 auf alle großen Unternehmen ausgewei-

tet. Welche Auswirkungen die Verpflichtung zur nicht-

finanziellen Berichterstattung auf mittelständische Un-

ternehmen hat, darüber sprechen wir mit dem Nach-

haltigkeitsexperten Björn Maier, Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater und Director bei Ebner Stolz in Stuttgart.

NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG – 
AUSWIRKUNG AUF DEN MITTELSTAND

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung gewinnt für mittelständische Unternehmen stark an Be-

deutung. Die zunehmende Sensibilisierung bei nichtfinanziellen Themen geht mit einem stei-

genden Informationsbedarf bei Investoren, Verbrauchern und Unternehmen einher. Darüber 

hinaus steigert die Anfang 2023 in Kraft getretene „Corporate Sustainability Reporting Direc-

tive“, kurz CSRD, die Relevanz der nichtfinanziellen Berichterstattung nochmals deutlich. 

Björn Maier

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 

und Director bei Ebner Stolz in 

Stuttgart. 



Über kurz oder lang wird die Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung für alle Unternehmen eine Um-

setzungsnotwendigkeit. Warum sollte sich der 

Mittelstand schon frühzeitig mit der verpflich-

tenden Berichterstattung befassen?

Björn Maier: Nachhaltigkeit rückt zunehmend in den 

Fokus von Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Dies 

ist inzwischen auch im Mittelstand ganz deutlich zu 

spüren. Schon heute verpflichten viele Großkunden 

ihre Zulieferer, Nachhaltigkeitsinformationen zur Ver-

fügung zu stellen. Mit der CSRD ändern sich zudem in 

absehbarer Zeit die rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Ab dem Jahr 2025 sind alle großen Unternehmen im 

Sinne des HGB verpflichtet, eine Nachhaltigkeits-Erklä-

rung zu erstellen und diese als Teil des Lageberichts zu 

veröffentlichen. Damit fallen große Teile des Mittel-

stands in den Anwendungsbereich der CSRD. Entspre-

chende Berichtsstrukturen zu schaffen ist mit einem 

nicht zu unterschätzenden zeitlichen und personellen 

Aufwand verbunden. Es ist daher ratsam, mit dem 

Projekt Nachhaltigkeitsbericht 2025 schon jetzt zu 

starten. 

Auf welche Themenbereiche erstreckt sich die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung?

Björn Maier: In der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

findet man, unabhängig vom konkreten Rahmenwerk, 

drei zentrale Säulen. Dies sind Environment (Umwelt), 

Social (Soziales) und Governance (Unternehmensfüh-

rung), kurz ESG. Diese drei Säulen spiegeln sich auch 

in den aktuell als Entwurf vorliegenden zwölf Stan-

dards der EU zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die 

die inhaltliche Grundlage für die verpflichtende Be-

richterstattung bilden, wider. Dem Thema Umweltbe-

lange widmen sich fünf Standards. Diese erstecken 
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sich inhaltlich vom zentralen Bereich des Klimaschut-

zes hin zum Übergang auf eine Kreislaufwirtschaft bis 

zum Thema Biodiversität. Für den Schwerpunkt Social 

sind vier Standards vorgesehen. Diese fordern u. a. In-

formationen zum Schutz und zur Gleichberechtigung 

der eigenen Belegschaft und den Beschäftigten in der 

Lieferkette. Abgerundet wird das Ganze mit einem 

Standard zur Governance, also der Frage, wie Nach-

haltigkeit in der Unternehmensführung und -kultur 

verankert ist und wie beispielsweise mit dem Thema 

Anti-Korruption umgegangen wird. Diese Berichts-

pflichten sind von allen betroffenen Unternehmen in 

vollem Umfang zu erfüllen, unabhängig davon, ob es 

sich um einen Großkonzern mit mehreren tausend 

Mitarbeitenden oder ein Unternehmen aus dem Mit-

telstand handelt. Die einzige vorgesehene Erleichte-

rung für den Mittelstand besteht darin, dass dieser 

nicht schon wie die großen börsennotierten Unterneh-

men ab dem Jahr 2024 die neuen Berichtspflichten 

erfüllen muss, sondern erst mit einem Jahr Versatz, 

also ab dem Jahr 2025.

Eine frühzeitige Vorbereitung auf die demnächst 

bestehenden gesetzlichen Pflichten lohnt sich 

also. Wie sollten sich Mittelständler dem Thema 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung sinnvoller-

weise nähern? Wie sollte der Prozess aussehen?

Björn Maier: Hier kommt es auf die individuelle Situ-

ation im Unternehmen an. Sofern ein Unternehmen 

bereits Nachhaltigkeitsinformationen erhebt, bietet es 

sich an, diese als Startpunkt zu verwenden, um im 

Rahmen einer Gap-Analyse zu evaluieren, an welchen 

Stellen die neuen Berichtsanforderungen noch nicht 

erfüllt werden. Bei einem Unternehmen, welches sich 

bisher noch wenig mit dem Thema Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung beschäftigt hat, ist es hingegen sinn-



voll, zunächst eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwi-

ckeln. Ausgangspunkt dafür ist eine genaue Analyse 

der Ist-Situation und die Entwicklung eines Zielbildes. 

Welche Elemente sollte eine Nachhaltigkeitsstra-

tegie im Mittelstand enthalten?

Björn Maier: Die Nachhaltigkeitsstrategie ist am Ge-

schäftsmodell des Unternehmens auszurichten. Es 

geht also zunächst darum zu erheben, wie die Tätig-

keit des Unternehmens auf die ESG-Ziele wirkt. Darauf 

aufbauend ist festzulegen, wie negative Wirkungen 

auf die Ziele vermindert werden können, aber auch, 

welche Chancen sich dem Unternehmen daraus unter 

Umständen eröffnen. Um den Erfolg der eigenen Stra-

tegie bewerten zu können, ist es zudem von Bedeu-

tung, konkrete Zeithorizonte und Zielwerte festzule-

gen, die dann auch nachgehalten werden müssen.

Vielfach gibt es im Unternehmen noch keine 

Nachhaltigkeits-Abteilung. Wo sollte diese Posi-

tion am sinnvollsten und ressourcenschonend-

sten angesiedelt sein? 

Björn Maier: Der nichtfinanziellen Berichterstattung 

soll zukünftig die gleiche Bedeutung zukommen wie 

der finanziellen Berichterstattung. Es bietet sich im 

Mittelstand an, das Thema organisatorisch im Rech-

nungswesen anzusiedeln, sofern keine eigene Abtei-

lung aufgebaut werden soll. Unabhängig davon, ob 

eine eigene Abteilung oder eine Angliederung an das 

Rechnungswesen angedacht ist, ist auf eine angemes-

sene personelle und finanzielle Ressourcenausstattung 

des mit Themen der Nachhaltigkeit beschäftigten Be-

reichs zu achten. Die konzernweite Implementierung 

einer Nachhaltigkeitsberichterstattung ist mit nicht un-

erheblichen Anstrengungen verbunden. 
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Kommen wir nun zum Kernbereich: Der Nachhal-

tigkeitsberichterstattung. Wahrscheinlich macht 

es Sinn, diese schrittweise aufzubauen. Was sind 

die Basics, die ein solcher Bericht eines mittel-

ständischen Unternehmens Stand heute zwin-

gend enthalten muss und wo geht die Reise in 

den nächsten Jahren hin?

Björn Maier: Die konkret zu berichtenden Aspekte 

sind durch eine Wesentlichkeitsanalyse unternehmens-

individuell zu identifizieren. Der Bereich Klimaschutz 

ist ein Aspekt, welcher in keinem Nachhaltigkeitsbe-

richt fehlen darf. Dem Thema Dekarbonisierung, also 

dem Weg zur CO2-Neutralität des eigenen Geschäfts-

modells kommt in diesem Kontext eine zentrale Rolle 

zu. Daneben ist faktisch jedes Unternehmen in Liefer-

ketten eingebunden, über die regelmäßig zu berichten 

sein wird.

Orientierung für konkrete Inhalte einer freiwilligen Be-

richterstattung als Vorbereitung auf die gesetzliche 

Verpflichtung bieten diverse internationale wie auch 

nationale Rahmenwerke. Zu nennen sind hier exemp-

larisch die sog. GRI-Standards oder auch der Deutsche 

Nachhaltigkeitskodex (DNK).

Noch besteht keine Prüfungspflicht für einen 

nichtfinanziellen Bericht. Empfiehlt es sich, die-

sen dennoch einer kritischen Durchsicht durch 

einen Wirtschaftsprüfer zu unterziehen?

Björn Maier: Erstellt ein Unternehmen in Vorberei-

tung auf die Berichtspflicht ab dem Jahr 2025 vorher 

bereits freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht oder 

auch nur Teile davon, ist es empfehlenswert, diesen 

von einem Prüfer überprüfen zu lassen. Man spricht 

hier oftmals von einem sog. Assurance Readiness As-



sessment. Dies bietet dem Unternehmen die Möglich-

keit, Sicherheit über den Erfolg der bisherigen An-

strengungen zu gewinnen und noch bestehende 

Schwächen zu beheben. Der Nachhaltigkeitsbericht 

für das Jahr 2025 wird dann verpflichtend einer exter-

nen Prüfung unterzogen, wenn auch zunächst nur in 

einer verminderten Prüfungstiefe.

ANSPRECHPARTNER BEI EBNER STOLZ

Björn Maier

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Director 

bei Ebner Stolz in Stuttgart

Tel. +49 711 2049-1272

bjoern.maier@ebnerstolz.de 

Weitere Ansprechpartner zum Thema 

Nachhaltigkeit finden Sie hier:

www.ebnerstolz.de/kontakt-esg
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